
einwohnergemeinde

Gemeindeversammlung 
Sitzung vom 28.11.2023 

Ort Rathaus Hauptgasse 10, 3294 Büren an der Aare 

Zeit Beginn: 20:00 Uhr Schluss: 21:50 Uhr 

 
 
Teilnehmer/Teilnehmerinnen 

 

Vorsitz DO Otz Dan Präsident der Gemeindeversammlung 
 LE Eschbach Lukas Vize-Präsident der Gemeindeversammlung 

(Ehrung der Verstorbenen) 
    
Mitglieder PZ Zumbach Peter Gemeindepräsident/GR Präsidiales (1) 
 TJ Jakob Tobias GR Volkswirtschaft und Kultur (2) 
 HRM Meyer Hans Rudolf GR Finanzen (5) 
 DSCHL Daniel Schlunegger GR Sicherheit (3 
 BS Stotzer-Wyss Barbara GR Bau und Planung (7) 
 DS Scherrer Debora GR Soziales und Gesundheit (6) 
 RB Basler Reto GR Bildung (4) 
    
Entschuldigt    
    
Sekretär 
 

YM Marti Yves Gemeindeschreiber 

Protokoll YM Marti Yves Gemeindeschreiber 
    
Stimmberechtigte 
(inkl. Vorsitz und 
Gemeinderat) 

81 
 
= 

Personen 
 
3,4% 

Frauen 
Männer 
Total 
(gem. Stimmregister) 
 

 

1259 
1138 

2397 
 

    
 
Zuhörer 
(ohne Stimmrecht) 

- Piguet Marc, Finanzverwalter, Lengnau 
- Carrel Corinne, Gemeindeweibel, Arch 
- Eggenschwiler Kurt, Bauverwalter, Laupersdorf 
- Sedlaczeck Marlene, Grenchner Tagblatt 
- Bigler Gérard, Schnottwil 
- Bigler Karin, Schnottwil 
- Marti Yves, Gemeindeschreiber, Oberwil b.B. 
- Steiner Roger, Grenchen 

 

Eröffnung   

 
DO begrüsst die Anwesenden herzlich zur ordentlichen Versammlung. Weiter dankt er für das Inte-
resse an den Geschäften der Gemeinde Büren a.A. und für die Teilnahme. Er ermuntert die Ver-
sammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer, Fragen zu stellen und an den Diskussio-
nen teilzunehmen. 
 
Die Versammlung ist demnach eröffnet. Es beginnt der geschäftliche Teil. 
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Einberufung 1 322 

 
 
Die heutige ordentliche Gemeindeversammlung wurde im Anzeiger Büren und Umgebung vom 19. 
Oktober 2023 publiziert. Alle Haushaltungen haben in den letzten Tagen die Botschaft des Gemeinde-
rates erhalten, in denen die Geschäfte beschrieben sind. Zudem gab es wie üblich eine Aktenauflage. 
 
Die Versammlung kam damit rechtmässig zustande und ist beschlussfähig. 
 
 
 

Stimmrecht   

 
 
Nicht stimmberechtigte Besucherinnen und Besucher sind getrennt von den Stimmberechtigten plat-
ziert. 
 
Stimmberechtigt ist nur, wer seit mindestens drei Monaten in Büren a.A. wohnt, volljährig und Schwei-
zerbürgerin beziehungsweise Schweizerbürger ist. Nicht stimmberechtigte Anwesende und auswärti-
ge Fachleute sitzen aus Sicht des Versammlungsleiters vorne links (Ausnahme: Yves Marti, und Marc 
Piguet, Finanzverwalter, welche am Ratstisch sitzen). Mitarbeiterinnen der Gemeinde Büren sowie die 
Medienvertreterin sitzen hinten links. 
 
Auf die Frage von DO, ob es unter den Anwesenden Personen gibt, die in Büren a.A. nicht 
stimmberechtigt sind, melden sich zwei Personen, die sich anschliessend auf die linke Seite 
setzen. Auf Anfrage hin wird niemandem das Stimmrecht aberkannt. 
 
 

Medien / Gäste   

 
Der Vorsitzende stellt fest, dass als Vertreterin der Printmedien Marlene Sedlazcek (Grenchner Tag-
blatt) anwesend ist. Sie wird über die heutige Versammlung berichten. Im Weiteren sind als Gäste 
ohne Stimmrecht sowie Mitarbeiter/innen der Gemeinde und daher separat sitzend anwesend: 
- Piguet Marc, Finanzverwalter, Lengnau 
- Carrel Corinne, Gemeindeweibel, Arch 
- Eggenschwiler Kurt, Bauverwalter, Laupersdorf 
- Sedlaczeck Marlene, Grenchner Tagblatt 
- Bigler Gérard, Schnottwil 
- Bigler Karin, Schnottwil 
- Marti Yves, Gemeindeschreiber, Oberwil b.B. 
- Steiner Roger, Grenchen 

 
 

Stimmenzähler   

 
 
Heute ist ein Stimmenzähler zu wählen. Gewählt wird stillschweigend: 

• Roland Dürrenmatt, Solothurnstrasse 31c 
 
 
Die anwesenden Stimmberechtigen sind abzuzählen und die Anzahl dem Sekretär zu melden. 
 
Der Vorsitzende bittet die Versammlungsteilnehmer, mit ihren Voten zuzuwarten, bis das tragbare 
Mikrofon überbracht worden ist. Vor jedem Votum bitte Name und Adresse bekanntgeben zu Handen 
des Protokolls. 
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Traktandenliste 1 321 

 
 
Der Vorsitzende fragt an, ob zur Reihenfolge der Traktanden (vgl. Publikation, Botschaft, sowie heute 
präsentierte Folie) das Wort verlangt wird. Dies ist nicht der Fall. 
 
Die Liste gilt somit als genehmigt. 
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1 Protokoll vom 27. Juni 2023 1.300 
 
Die öffentliche Auflage des Protokolls der ordentlichen Versammlung vom 27. Juni 2023 fand 20 Tage 
vor der heutigen Versammlung statt, d.h. ab dem 8. November 2023 bis gestern, 27. November 2023, 
dem Vortag der Gemeindeversammlung. Während der Auflagefrist wurden dagegen keine Einspra-
chen eingereicht. 
 

Beschluss 
Nachdem gegen das Protokoll vom 27. Juni 2023, keine Einsprachen eingereicht worden sind, 
gilt es als durch die Gemeindeversammlung stillschweigend genehmigt. 
 
 

Vollzug + Ablage 

• Gemeindeschreiberei 
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2 Budget 2024 & Finanzplan 2024-2028 8.131 
 
HRM präsentiert das Budget 2024 sowie den Finanzplan 2024 – 2028 anhand folgender Folien… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das gute Ergebnis des letzten Jahres und der damit verbundene ausserordentliche Eigenkapitalauf-
bau erlaubt es, vorerst auf eine Steueranlageerhöhung zu verzichten. Der Gemeinderat belässt die 
Steueranlage 2024 auf 1.64 Einheiten. Als wichtiger Kostentreiber sind die Investitionsfolgekosten zu 
berücksichtigen. Eine Steueranlageanpassung soll, sofern möglich, im Zusammenhang mit den noch 
zu beschliessenden Grossbauprojekten, vorgenommen werden. Über die Grossbauprojekte sowie 
über eine Anpassung der Steueranlage entscheiden immer die Stimmberechtigten – im Fall der Ein-
wohnergemeinde Büren a. A. ist dies die Gemeindeversammlung.  
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Wie schon im vergangenen Juni, möchten wir vorgängig an die Ergebnispräsentation, auf die Sonder-
heit der Spezialfinanzierungen hinweisen:  
Spezialfinanzierte Bereiche dürfen grundsätzlich nur über Gebühren finanziert werden und können als 
eigenständige, in sich geschlossenen Buchhaltungen, im Gesamtbetrieb bzw. im Gesamthaushalt der 
Einwohnergemeinde, verstanden werden. Die Einwohnergemeinde Büren a. A. verfügt über zwei ge-
bührenfinanzierte Bereiche. Das sind die Abwasserentsorgung sowie die Abfallbeseitigung. Bei beiden 
sogenannten Spezialfinanzierungen besteht Eigenkapital, welches sich durch einen Ertragsüber-
schuss am Ende des Rechnungsjahres erhöht, oder bei einem Aufwandüberschuss verkleinert. Für 
den Allgemeinen Haushalt stellt bekanntlich die Steuerverwaltung des Kantons Bern Rechnung. Für 
die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser und Abfall erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner 
die Rechnung durch die Gemeinde.  
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Der Gesamthaushalt sieht im Budget 2024 einen Aufwandüberschuss über CHF 263'000.00 vor. Der 
Gemeinderat nimmt bei der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung auf 1. Januar 2024 eine Gebüh-
rensenkung vor. Das Ergebnis des gebührenfinanzierten Bereichs fällt deshalb schlechter aus als in 
den vergangenen Jahren und trägt neu nicht mehr dazu bei, die Ergebnisse des Gesamthaushalts zu 
verbessern. Im Allgemeinen Haushalt führt die eingangs erwähnte optimistische Steuerertragsbudge-
tierung dazu, dass die Ergebnisse gegenüber dem Budget 2023, rund CHF 200'000.00 besser prog-
nostiziert werden können. Massgebend Einfluss auf das Ergebnis hat zudem auch die jährliche Ent-
nahme aus der Neubewertungsreserve. Die Entnahme beträgt rund eine halbe Million Franken und 
verbessert die Ergebnisse noch bis in das Rechnungsjahr 2025. Danach ist die Reserve aufgebraucht. 
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Werfen wir einen Blick auf die kommende Gebührensenkung bei der Spezialfinanzierung Abwasser-
entsorgung. Der Gemeinderat nimmt mit dem Budget 2024, nach dem Jahr 2019, eine zweite Gebüh-
rensenkung vor. Er senkt dabei nicht nur die Verbrauchsgebühr, sondern auch die Grundgebühr. Ins-
gesamt erwartet man durch die Massnahme rund CHF 170'000.00 weniger Gebührenertrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie wirkt sich die Gebührensenkung auf das Portemonnaie unserer Einwohner aus? Dazu hier zwei 
Beispiele: Eine Familie mit zwei Kindern und einem jährlichen Abwasserverbrauch über 200m3, spart 
durch die Senkung rund CHF 125.00 pro Jahr. Eine Einzelperson mit einem jährlichen Verbrauch über 
60m3, rund CHF 55.00. Mit der Senkung der Grundgebühr möchte man die Haushalte, unabhängig 
der Höhe ihres Verbrauchs, finanziell entlasten.  
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Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung sieht trotz der Senkung noch einen leichten Ertrags-
überschuss über CHF 32'250.00 vor. Fallen einmalige Anschlussgebühren für Neu- oder Umbaupro-
jekte etwas tiefer aus als budgetiert, erfolgt ein Aufwandüberschuss. Das langfristige Ziel, den hohen 
Eigenkapitalbestand der Spezialfinanzierung zu senken, soll so erreicht werden.  
Der Gemeinderat wird die Auswirkungen der Gebührensenkung beobachten und bei Bedarf, weitere 
Massnahmen ergreifen. Bei der Spezialfinanzierung der Abfallbeseitigung führt der einmalige Investi-
tionsbeitrag an die neue Tierkadaverentsorgungsstelle in Lyss zu einem schlechteren Ergebnis als in 
den Vorjahren. Es besteht genügend Eigenkapital, um dieses finanzielle Einmalereignis aufzufangen.  
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Über alle Funktionen sieht das Budget 2024 sowie das aktuelle Rechnungsjahr 2023, generelle Teue-
rungsmassnahmen für die Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde Büren a. A. vor. Der Gemeinderat 
spricht sich zudem, nach zuletzt zurückhaltenden Jahren, wieder für eine umfassendere Lohnerhö-
hung aus und korrigiert gleichzeitig vereinzelte zu tief eingestufte Gehälter von Mitarbeitenden. Der 
Gemeinderat setzt damit ein wichtiges Zeichen an sein Personal und trägt mit diesen Massnahmen 
auch dem stark umkämpften Arbeitsmarkt Rechnung.  
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Das Investitionsprogramm sieht für das aktuelle Rechnungsjahr 2023 sowie für das kommende 
Budgetjahr 2024, insgesamt Investitionen über rund 9,9 Millionen Franken vor. Nebst dem Umbau des 
Kocher Büetiger-Hauses, beinhaltet dieses Volumen nebst anderem, auch Investitionen in die Sanie-
rung der Kanal- und Riesenmattstrasse, in die Renaturierung des Siechenbachs oder in die Moderni-
sierung der Informatikanlage der Verwaltung. Das gesamte Investitionsvolumen führt zum einen zu 
Folgekosten wie Abschreibungen und Zinsen. Wie man auf der Folie sieht, nehmen diese Folgekosten 
stark zu. Zum anderen fehlt der Gemeinde Büren die nötige Selbstfinanzierung. Dies führt zu einer 
nicht unwesentlichen Erhöhung des Fremdkapitals. Der Gemeinde Büren fehlt es nicht nur an der 
benötigen Selbstfinanzierung für ihre Investitionen, sondern auch teilweise an Selbstfinanzierung für 
ihren laufenden Betrieb.  
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Für die Budgetierung der Steuererträge beruft sich der Gemeinderat auf die Prognosen von Fachgre-
mien, der Steuerverwaltung des Kantons Bern sowie auf die Hochrechnung und Erfahrungswerte der 
Finanzverwaltung. Im Weiteren beriet die Finanzkommission die Steuerertragsentwicklung zuhanden 
des Gemeinderats vor. 
Nach dem ausserordentlichen Rechnungsjahr 2022, in welchem aus den Steuerjahren 2020 sowie 
2021 hohe Steuernachzahlungen eingingen, versuchte man im Budget 2024 ein verhältnismässiges 
und optimistisches Wachstum abzubilden. Die Steuerertragsbudgetierung berücksichtigt dabei die 
Hochrechnungen des aktuellen Rechnungsjahres 2023, welche vor allem bei den juristischen Perso-
nen wieder etwas tiefere Erträge vorsieht. 
Insgesamt erwartet man für das kommende Jahr rund CHF 700'000.00 mehr Steuerertrag, als dies im 
aktuellen Budget 2023, vorgesehen ist. Gegenüber dem letzten Rechnungsjahr 2022 fallen die Prog-
nosen, unter Berücksichtigung der Rückzahlungen, rund CHF 160'000.00 tiefer aus.  
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Der Bilanzüberschuss ist Teil des Eigenkapitals und gilt als Reserve für Defizite im Allgemeinen 
Haushalt bzw. im Steuerhaushalt. Ertragsüberschüsse, wie dies im vergangenen Rechnungsjahr der 
Fall war, bauen den Bilanzüberschuss auf. Die budgetierten Ergebnisse 2023 sowie 2024 bauen den 
Bilanzüberschuss ab. Die Gemeinde Büren verfügt nach wie vor über eine gesunde Reserve, welche 
es dem Gemeinderat erlaubt, grosse Investitionsprojekt fundiert auszuarbeiten, und den Stimmbe-
rechtigten, im Zusammenhang mit einer allfälligen Steueranlageerhöhung, vorzulegen. Der Gemein-
derat sieht grundsätzlich optimistisch in die Zukunft. Es ist ihm wichtig, dass sich der Finanzhaushalt 
der Gemeinde Büren langfristig gesund präsentiert und eine Fremdverschuldung im Verhältnis zum 
erzielten Ertrag steht.  
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Es handelt sich beim Finanzplan um ein strategisches Instrument des Gemeinderats.  
Der Finanzplan hat keine rechtliche Verbindlichkeit und dient lediglich als Planungsinstrument, wel-
ches der Gemeinderat jährlich den aktuellen Gegebenheiten anpasst. 
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Der Finanzplan 2024 bis 2028 wird bewusst ohne Steueranlageerhöhung dargestellt. Eine Erhöhung 
mit dem vom Gemeinderat vorgesehenen Investitionsvolumen, ist aber unabdingbar. Der eben erklär-
te Bilanzüberschuss würde sich ansonsten so weit abbauen, dass ein kritischer Punkt erreicht werden 
würde. Eine Erhöhung der Steueranlage hängt so dann auch wesentlich vom Realisierungsgrad der 
Investitionsprojekte sowie dem Steuerertragswachstum ab. Die Stimmberechtigten werden im Gleich-
schritt zu den Investitionsprojekten, über eine Erhöhung befinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



einwohnergemeinde

Gemeindeversammlung 
Sitzung vom 28.11.2023 

                                    

                                     

                                                    

                                               

                                     

                                 

                    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevor wir auf die Entwicklung der Zinsbelastung sowie des Fremdkapitals kommen, werfen wir einen 
kurzen Blick auf die grössten Investitionen, welche in der kommenden Finanzplanperiode 2024 bis 
2028 anstehen. Darunter fallen nebst der Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle, auch unser 
Schwimmbad. Der Umbau des Kocher Büetiger Hauses sowie die Sanierung der Kanal- und Riesen-
mattstrasse wurde von den Stimmberechtigten bereits genehmigt. Die Bauphasen dazu laufen. Bei 
den weiteren Projekten stehen die Detailprojektierung sowie die Verpflichtungskreditbeschlüsse der 
Stimmberechtigten noch aus. Der Gemeinderat setzt alles daran, die Investitionen so auszugestalten, 
dass sie möglichst den Finanzhaushalt schonen. Wann und in welchem Ausmass die Investitionen 
zum Beschluss vorgelegt werden, ist deshalb noch offen.  
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Der Bedarf an zusätzlichem Fremdkapital zur Finanzierung des Investitionsprogrammes 2024-2028 
führt nebst einem Anstieg der Fremdverschuldung auch zu stark ansteigenden Zinskosten, welche 
den Finanzhaushalt, jährlich wiederkehrend, belasten werden. Die Verschuldungssituation stellt eine 
der finanziellen Hauptherausforderungen der kommenden Jahre dar.  
Bei der Entwicklung des Fremdkapitals kann man sich an der Finanzkennzahl "Bruttoverschuldungs-
anteil" orientieren. Dieser sagt aus, wie viel die Bruttoschulden in Prozent des laufenden Ertrags aus-
machen. Werte bis 100% sind gut. Werte bis 130% genügend. Die Fremdverschuldungssituation der 
Gemeinde Büren entwickelt sich mit eben genannten Grossinvestitionen in einen kritischen Bereich. 
Zumal in obiger Entwicklung, ein Verkauf der Baulandparzelle Oberbürenmatt, bereits mit fünf Millio-
nen Franken, einkalkuliert ist. Der Gemeinderat und die Stimmberechtigten werden also nicht darum 
herumkommen, gewisse Projekte zu redimensionieren und Prioritäten zu setzen.  
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Eine strikte Aufgabenteilung von Kanton und Gemeinden ist nicht immer die optimale Lösung. Es gibt 
Aufgaben mit einem ausgeprägten Verbundcharakter, bei denen eine gemeinsame Aufgabenerfüllung 
sachgerecht und sinnvoll erscheint. Dafür bietet sich eine Finanzierung über einen Lastenausgleich 
an. Die Bereiche sind, exklusive der Finanzierung der Lehrergehälter, auf der Folie ersichtlich. 
Der durch übergeordnetes Recht vorgeschriebene und gebundene Aufwand in den Lastenausgleich 
erhöht sich in der kommenden Planperiode markant. Die Entwicklung des Steuerertrags vermag die-
ses exponentielle Wachstum nur zum Teil kompensieren. Der noch verbleibende Spielraum für die 
Finanzierung der gesetzlichen und freiwilligen Gemeindeaufgaben sowie der notwendigen Investitio-
nen wird immer kleiner.  
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Der Gemeinderat rechnet die einmaligen Anschlussgebühren an die jährliche Einlage in die Vorfinan-
zierung "Werterhalt" an. Der werterhaltende Unterhalt wird zudem der Vorfinanzierung "Werterhalt" 
entnommen. Beide Massnahmen sind technischer Natur und dienen dazu, die finanzielle Belastung 
der Abwasserentsorgung generationengerecht zu gestalten und ermöglicht auf 1. Januar 2024 die 
erwähnte Gebührensenkung. Das mittelfristige Ziel besteht darin, den hohen Eigenkapitalbestand der 
Spezialfinanzierung, nicht weiter auf- sondern abzubauen. Die Planprognose sieht trotz der Gebüh-
rensenkung weiterhin einen tiefen jährlichen Ertragsüberschuss vor. Fallen die sehr schwankenden 
einmaligen Anschlussgebühren nicht im budgetierten Ausmass (jährlich CHF 100'000.00) aus, sind 
die Ergebnisse entsprechend schlechter und der geplante Eigenkapitalabbau kann schrittweise erfol-
gen. 
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Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung sieht jährlich stabile Aufwandüberschüsse vor. Im Budget-
jahr 2024 fällt der Aufwandüberschuss höher aus. Bedingt durch einen einmaligen Investitionsbeitrag 
an die neue Tierkadaververbrennungsanlage in Lyss. Für die jährlichen Ergebnisse entscheidend sind 
die Preissteigerungen bei den Entsorgungskosten. Ein jährlicher Kostenanstieg über 1,00% sieht die 
Finanzplanung vor. Fallen die prognostizierten Ergebnisse wie geplant aus, kann 
weiterhin mit einer Gebührenerhöhung zugewartet werden. 
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Das gute Rechnungsergebnis im vergangenen Jahr 2022 verschaffte dem Finanzhaushalt der Ein-
wohnergemeinde Büren a. A. etwas Luft. Der damit verbundene Aufbau der Reserven erlaubt es, die 
Projekte des Investitionsprogrammes vorzubereiten und zu gegebener Zeit den Stimmberechtigten 
zum Beschluss vorzulegen. 
Die Höhe der zukünftigen Steueranlage wird sich dabei nach den Projekten richten, welche die 
Stimmberechtigten beabsichtigen, umzusetzen. 
Im spezialfinanzierten Bereich der Abwasserentsorgung wird der Gemeinderat die Ergebnisse aus der 
Gebührensenkung genau beobachten und gegebenenfalls nachbessern. Mit der bevorstehenden 
Überarbeitung des Abwasserreglements ist es nicht ausgeschlossen, dass noch während der kom-
menden Planperiode eine weitere Gebührenanpassung folgen wird. Im spezialfinanzierten Bereich der 
Abfallbeseitigung kann, sofern die Ergebnisse im Bereich jener der letzten Jahre liegen, weiterhin mit 
einer Gebührenerhöhung zugewartet werden. 
 

Antrag 
1. Die Steueranlage unverändert beim 1.64-fachen des kantonalen Einheitssatzes zu belas-

sen. 
2. Die Liegenschaftssteuer unverändert bei 1.0‰ des amtlichen Wertes zu belassen. 
3. Das Budget der Einwohnergemeinde Büren a.A. für das Jahr 2024 zu genehmigen 

 

Erfolgsrechnung Aufwand Gesamthaushalt  CHF          24'310'450.00  

  Ertrag Gesamthaushalt  CHF          24'047'450.00  

  Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)  CHF          -263'000.00  

davon     

  Aufwand Allgemeiner Haushalt  CHF          23'018'250.00  

  Ertrag Allgemeiner Haushalt  CHF          22'774'250.00  

  Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)  CHF          -244'000.00  

      

  Aufwand Abwasserentsorgung  CHF              820'350.00  

  Ertrag Abwasserentsorgung  CHF              852'600.00  

  Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)  CHF              32'250.00  

      

  Aufwand Abfallbeseitigung  CHF              471'850.00  

  Ertrag Abfallbeseitigung  CHF              420'600.00  

  Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)  CHF            -51'250.00  
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Diskussion 
Claudia Witschi, Reibenweg 32, möchte weniger eine Frage stellen als vielmehr eine Aussage abge-
ben. Die SPplus ist erfreut, dass die Sanierung des Schwimmbades als Investition in den Finanzplan 
aufgenommen wurde. Im Leitbild des Gemeinderates wird als ein Ziel, ein breites Freizeitangebot 
genannt. Das Schwimmbad ist ein Standortfaktor für Büren a.A. und ein Treffpunkt für Bürgerinnen 
und Bürger aller Generationen. Nicht alle Personen können es sich heutzutage leisten in die Ferien zu 
fahren. Das Schwimmbad Büren a.A. kann es daher auch dieser Personengruppe ermöglichen, sich 
wie in den Ferien zu fühlen. Unsere Kinder können im Schwimmbad in einem geschützten Rahmen 
das Schwimmen erlernen. Dies ist in Anbracht der Nähe der Aare in Büren a.A. für die Unfallpräventi-
on äusserst wichtig. Kürzlich hat die Bevölkerung in Aarberg einer Sanierung des Schwimmbades 
zugestimmt. Claudia Witschi ist überzeugt, dass auch die Bevölkerung von Büren a.A. hinter ihrem 
Schwimmbad steht. 
 
Niklaus Siegfried, Weidweg 3b, dankt dem Gemeinderat für das sehr gut ausgearbeitete Budget. Er 
zeigt sich zudem positiv überrascht, dass die Steuereinnahmen diesmal optimistisch geplant wurden. 
Er hält weiter fest, dass die Bevölkerung heute Abend die Quittung ausgestellt bekommt, für das was 
sie bestellt hat. Im Jahr 2020 betrug die Verschuldung CHF 10 Mio., in den Jahren 2027/2028 beträgt 
sie CHF 25 Mio. Wer über ein Eigenheim verfügt, weiss, dass man künftig tiefer in den Sack greifen 
muss. Investitionen bringen auch Folgekosten mit sich. Die aktuelle Steueranlage von 1.64 Einheiten 
werden künftig eine Veränderung erfahren. Wir werden uns in Zukunft gut überlegen müssen was wir 
uns leisten wollen und was nicht wie zum Beispiel die wohl teuerste Tagesschule im ganzen Kanton. 
 
 
Markus Bigler, Ey 2, möchte in Erfahrung bringen, weshalb die Steuereinnahmen im Jahr 2022 ange-
stiegen sind bzw. warum man davon ausgeht, dass diese besser bleiben werden? Weiter fragt er nach 
dem Konstrukt der Neubewertungsreserven und was es mit diesen auf sich hat und schliesslich würde 
er gern wissen, welche Tendenz hinsichtlich der Lohnkosten zu erwarten ist. 
 
Marc Piguet, Finanzverwalter, hält fest, dass die ausserordentlich guten Steuererträge im Jahr 2022 
den Gemeinderat positiv überrascht haben. Man hat entschieden diesen Erträgen die nötige Beach-
tung zu schenken und hat analysiert, ob dies ein nachhaltiges Phänomen war bzw. blieben wird. Die 
juristischen Personen hatten am ausserordentlichen Steuertrag im Jahr 2022 einen grossen Anteil. 
Aber auch die Steuereinnahmen der natürlichen Personen haben ihren Tel zu diesem Resultat beige-
tragen. Ein grosser Teil ist auch auf Nachholeffekte aus den Corona-Jahren zurückzuführen. In dieser 
Zeit haben alle Gemeinden eher vorsichtiger geplant und budgetiert. Die Finanzkommission hat sich 
dem Thema der Nachhaltigkeit dieser Steuererträge intensiv gewidmet. Für das Jahr 2024 fährt man 
nun mit einer positiven Planung hinsichtlich der Steuereinnahmen. Die Hochrechnung 2023 erlaubt 
diese Annahme und man geht davon aus, dass mit dem erwarteten Wachstum die entsprechenden 
Zahlen erreicht, werden können. 
Marc Piguet erläutert kurz die Systematik der Neubewertungsreserven. Bei der Umstellung auf ein 
neues Rechnungslegungsmodell per 2016, mussten die Gemeinden im Kanton Bern die sogenannten 
Neubewertungsreserven bilden. Alle Liegenschaften und Beteiligungen der Gemeinden wurden als 
Folge daraus aufgewertet und erhielten mehr Wert. Der Kanton machte den Gemeinden die Vorgabe, 
die Neubewertungsreserven per 2021 linear über 5 Jahre aufzulösen. Dies entspricht einer jährlichen 
Entnahmen von rund CHF 500'000.00. Per Ende 2025 ist diese Reserve somit aufgebraucht. Somit 
gilt es sich ab dem Jahr 2026 Gedanken zu machen, wie diese CHF 500'000.00 zu kompensieren 
sind. 
Marc Piguet orientiert, dass der Gemeinderat in den letzten Jahren hinsichtlich der Lohnentwicklung 
des Personals eher zurückhaltend war. Er hat nun ein Zeichen gesetzt. Letztes Jahr wurde zudem 
nicht die komplette Teuerung ausgeglichen. Der Stellentat hat kein exponentielles Wachstum erfah-
ren. Es kann festgehalten werden, dass der Gemeinderat nicht ganz darauf verzichten kann und ge-
wisse Anpassungen bei den Löhnen machen musste, wenn er ein attraktiver Arbeitgeber bleiben will. 
Die Gemeinde Büren a.A. zahlt faire Löhne. Ein Teil der Lohnentwicklung ist auch auf die Ansteigung 
von Fällen, insbesondere beim Sozialdienst, zurückzuführen. 
 
 
 
 

Beschluss 
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Nachdem zum Antrag kein Gegen- oder Abänderungsantrag vorliegt, gilt der Antrag ohne Ab-
stimmung als angenommen. Der Versammlungsleiter stellt gemäss Art. 14 Abs. 3 des Regle-
ments über das Verfahren bei Abstimmungen und Wahlen (AWR) vom 5. Dezember 2000 die 
stillschweigende Annahme ausdrücklich fest. 
 
 
 
 

Vollzug + Ablage 

• Bauverwaltung 
z.K. 

• Finanzverwaltung 

 
 
 
 
 
 
  



einwohnergemeinde

Gemeindeversammlung 
Sitzung vom 28.11.2023 

 

4 Informationen aus den Ressorts  

 
 
 
A)  Projekt «Unterwegs. Ja Sicher!» 2 184 

DS informiert über das Projekt «Unterwegs. Ja Sicher!» welches durch den Verband offene Kinder- 
und Jugendarbeit des Kantons Bern initiiert wurde. Am Projekt nehmen 26 Gemeinden teil. Im Rah-
men des Projekts werden 3 Begehungen durchgeführt. Es geht darum mit den Jugendlichen Plätze 
und Räume zu begehen an welchen sie sich sicher, oder aber eben nicht sicher fühlen. Ziel soll es 
dann sein mögliche Verbesserungen zu initiieren bzw. umzusetzen. Ein Raum der immer wieder ge-
nannt wird, ist der Bahnhof Büren. Da das Gelände nicht im Eigentum der Gemeinde Büren steht, 
dürften entsprechende Massnahmen nicht ganz einfach umzusetzen sein. 
 
 
B)  Überarbeitung Altersleitbild und Altersarbeit in der Region  2 111.3 

DS informiert über das Projekt, welches im Frühling 2023 gestartet ist. Es wurde ein Fragbogen an 
alle Einwohnerinnen und Einwohner, welche älter als 65 Jahre sind, versandt. Folgende Gemeinde 
sind hierbei involviert: Arch, Büetigen, Büren an der Aare, Diessbach, Dotzigen, Leuzigen, Meienried, 
Oberwil b.B. Rüti b.B. und Wengi. Das Projekt wird von der Pro Senectute Bern unterstützt. Die Er-
gebnisse der Umfrage werden an einer öffentlichen Ergebniskonferenz am 15. Februar 2024 vorge-
stellt. DS weist darauf hin, dass sie an einer nächsten Gemeindeversammlung den Regionalen Sozi-
aldienst näher vorstellen möchte. 
 
 
C)  Einbürgerungen 1 1511 

DSCHL informiert, dass seit der Gemeindeversammlung vom November 2022 eine Person eingebür-
gert wurde. Es handelt sich um Thuyan Satheeswaran. Leider kann er krankheitshalber nicht anwe-
send sein. Thuyan Satheeswaran verfügt über die kanadische und srilankische Staatsbürgerschaft. Er 
hat sein ganzes Leben in Büren verbracht und sieht die Schweiz als seine Heimat an. 
 
 
D)  Radarstatistik 7 1121.5 

DSCHL präsentiert die Radarstatistik und bringt ergänzende Erläuterungen an. 
 
 
E)  Schulstatistik 5 311.1 

RB informiert über die Schule Büren bzw. gibt einen allgemeinen Überblick. Die Schule beinhaltet die 
Zyklen 1 bis 3, Integrative und schulische Fördermassnahmen, die Tagesschule, sowie die Schulsozi-
alarbeit. Die Schule Büren umfasst aktuell 417 Schülerinnen und Schüler in 23 Klassen und 4 Kinder-
gärten. Der Lehrkörper besteht aus 42 Regellehrpersonen, 2 Schulleiter und 1 Schulverwalterin. RB 
führt weiter aus, dass ab dem Schuljahr 2024/25 die Schülerinnen und Schüler aus Rüti b.B. nach 
Büren kommen werden. Die Schule Büren ist auf Kurs. 
 
 
F)  Neues Leitbild 5 1 

RB freut sich, dass er das neue Leitbild der Schule präsentieren darf. Es hängt im Schulhaus auf. In 
jedem Semester wird ein anderer Fokus gesetzt. Der aktuell Fokus ist: «Vertrauen ist die Basis für ein 
gelingendes Zusammenarbeiten und -leben». 
 
 
G)  Schulschlussfest 2024 5 641 

RB informiert über das nächste Schulschlussfest vom 3. Juli 2024 und dankt allen die an einem erfolg-
reichen Schulbetrieb mitarbeiten. 
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H)  Kocher Büetiger-Haus 8 401.3 

BS informiert über den aktuellen Stand beim Kocher Büetiger-Haus. Das Projekt schreitet zügig voran 
und befindet sich im Zeitplan. Die Baumeisterarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Bereits konn-
ten die ersten Holzelemente verbaut werden. Im Dezember ist im Neubau das Einsetzen der Fenster 
geplant. Im Wohnteil haben die Arbeiten ebenfalls gestartet bzw. werden dort die bestehenden Balken 
saniert. Nun gilt es noch weiter voraus zu schauen und den Blick auf die Umgebungsplanung zu wer-
fen. An der letzten Gemeindeversammlung gab es diesbezüglich Fragen und Anliegen. Die Umge-
bungsplanung wird überarbeitet und es werden eingegangene Rückmeldungen miteinbezogen. Wenn 
es keine Überraschungen gibt, wird die Tagesschule im 2024 ins Kocher Büetiger-Haus wechseln 
können. Voraussichtlich werden während der Inbetriebnahme des Tagesschulbetriebes im Kocher 
Büetiger-Haus noch vereinzelte Bauarbeiten im Gange sein. Die Umgebung wird voraussichtlich An-
fang 2025 realisiert sein. Schliesslich wird dann auch noch die Bibliothek ins Kocher Büetiger-Haus 
wechseln. 
 
 
I)  Siechenbach 4 711.1 

BS informiert über den Stand beim Projekt Siechenbach. Sie freut sich schon heute auf den Augen-
blick, wenn sie der Gemeindeversammlung verkünden darf, dass das Projekt abgeschlossen ist. Im 
Sommer haben die kantonalen Stellen bekannt gegeben, dass es ein halbes Jahr dauern wird, bis die 
Bewilligung erteilt werden kann. Möglicherweise wird dies noch im 2023 der Fall sein. Anschliessend 
wird es in die Submissions-Phase gehen. 
 
 
J)  Kanalstrasse 4 511.3 

BS orientiert über den aktuellen Stand betr. Sanierung Kanalstrasse. Das Baugesuch bzw. die Bau-
bewilligung ist aktuell noch beim Regierungsstatthalteramt hängig, sollte aber demnächst eintreffen. 
Voraussichtlich Anfang 2024 wird das Projekt an die Hand genommen. Selbstverständlich werden die 
Anwohner noch genauer über das Vorhaben informiert. Den Auftrag hat die Firma Imperiali aus Büren 
a.A. erhalten. 
 
 
K)  Verabschiedung Hermann Käser – Wasserbauverband Alte Aare 1 1268 

BS dankt Hermann Käser für sein langjähriges Engagement beim Wasserbauverband Alte Aare. Her-
mann Käser hat sich in den letzten 25 Jahren dem Wasserbauverband Alte Aare bzw. dessen Projek-
ten verschrieben. In den ersten Jahren, sprich von 1998 bis 2006 waren die Aufgaben noch ziemlich 
überschaubar. Mit den Hochwassern in den Jahren 2002 und 2006 in Dotzigen und Lyss wurde es 
allmählich anspruchsvoller. Im Rahmen von Sofortmassnahmen wurde im Jahr 2008 ein entsprechen-
des Programm gestartet und nach nur fünf Jahren waren alle Vorhaben baubewilligt. Hermann Käser 
hat sich immer mit Herzblut für den Wasserbauverband eingesetzt. Im Grossen Rat war der diesbe-
zügliche Kredit umstritten. Hermann Käser verstand es aber den Grossen Rat für das Projekt zu be-
geistern und dieser bewilligte den Projektkredit. Es war ein langes und anspruchsvolles Projekt, wel-
ches im Jahr 2019 seinen erfolgreichen Abschluss fand. Im Jahr 2021 wurde es mit dem Hochwasser 
einem Härtetest unterzogen, welchen es mit Bravour bestand. Der Gemeinderat dankt Hermann Kä-
ser im Namen der Bevölkerung von Büren a.A. und der betroffenen Umgebung herzlich für sein lang-
jähriges Engagement.  
 
Hermann Käser hält fest, dass er sehr unverhofft zum Projekt «Wasserbauverband Alte Aare» kam. 
Nachdem er in den Gemeinderat gewählt worden war, wurde er kurz darauf an einer entsprechenden 
Delegiertenversammlung zum Verantwortlichen des Wasserbauverbandes gewählt. Die Übernahme 
einer solchen Aufgabe war nur möglich, weil er schon pensioniert war, sonst wäre dies nicht zu stem-
men gewesen. Dass nun ein so grosses Projekt erfolgreich zum Abschluss gebracht werden konnte 
ist das Verdienst vieler involvierter Stellen und Personen. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen. 
Hermann Käser empfiehlt allen das Sanierungsprojekt anschauen zu gehen, es lohnt sich. Selbstver-
ständlich würde er auch eine entsprechende Führung anbieten. Hermann Käser bedankt sich für das 
grosse Vertrauen dass in ihn gesetzt wurde. 
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L)  Revision Gemeindeordnung1 1 3.4. 

PZ informiert über den Stand betr. Revision der Gemeindeordnung. Die Überarbeitung der Gemein-
deordnung hat der Gemeinderat als Legislaturziel definiert. Die aktuelle Gemeindeordnung datiert aus 
dem Jahr 2000 und entspricht nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten. Mögliche Anpassungen könn-
ten zum Beispiel sein, dass die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepräsident mit den Gemeinde-
ratsmitgliedern gewählt werden soll oder dass die Kommission nicht mehr an der Urne, sondern durch 
den Gemeinderat im Rahmen des Parteienproporzes gewählt werden. 
 
 
M)  Gérard Bigler – Metzger des Jahres 2023 1 441 

PZ gibt bekannt, dass der aktuelle Preisträger, Metzger des Jahres 2023, zwar seit 2012 nicht mehr in 
Büren a.A. wohnhaft ist, die entsprechende Firma aber seit 75 Jahren in Büren a.A. beheimatet ist. Im 
Rathaus wurden schon viele Ehrungen durchgeführt, darunter auch Olympiasieger. Ein Metzger des 
Jahres war bis anhin noch nicht dabei. Der aktuelle Preisträger hat mit seinem grossen Fachwissen, 
seiner Kreativität und seinem Innovationsgeist einige der bekanntesten Produkte der Schweiz ge-
schaffen. Er ist ein Herzblut-Metzger im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Liebe zum Fleischhand-
werk geht sogar so weit, dass er zuhause in seinem Bauernhaus eine Rohschinken-Trocknerei be-
treibt. PZ dankt Gérard Bigler für sein grosses Schaffen und Wirken für das Fleischhandwerk und der 
ganzen Familie Bigler für das Festhalten des Firmensitzes in Büren a.A. 
 
Gérard Bigler stellt sich selbst die Frage, weshalb er den Titel «Metzger des Jahres» erhalten hat. 
Den Grundstein legten die 9 Jahre Primarschule in Büren. Anschliessend folgte eine Lehre in der Ost-
schweiz und die anschliessende Rückkehr in den Familienbetrieb. Es folgten diverse Weiterbildungen 
und das Arbeiten im Betrieb. Daneben hat er sich auch jahrelang als Lehrkraft und Prüfungsexperte in 
der Fleischbranche engagiert. Gérard Bigler sagt von sich, er sei ein «Tüftler». Alle Innovationen und 
Entwicklungen wären aber nicht möglich gewesen, hätte er nicht auf das grosse Vertrauen und den 
Respekt zählen dürfen, der ihm von seinem Umfeld immer entgegengebracht wurde. Schliesslich ist 
er nun Metzger des Jahres geworden, eine Ehrung von der er wahrlich nicht zu träumen gewagt hätte. 
Als wäre dies nicht schon genug, freut es Gérard Bigler ausserodentlich bekannt geben zu dürfen, 
dass Lehrlinge der Firma Bigler im Rahmen der SwissSkills den Schweizermeister-Titel erringen konn-
ten. 
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5 Verschiedenes  

 
Die Stimmberechtigte können Fragen stellen oder Anliegen vorbringen. 
 
 
DO hält fest, dass die Möglichkeit besteht dem Gemeinderat komplexe Fragen im Vorfeld schriftlich 
zuzustellen. BS wird nun die Fragen von Daniel Laubscher, welche dieser an der GV vom 27. Juni 
2023 gestellt hat, beantworten. 
 
BS erläutert kurz den Kontext zu den Fragen von Daniel Laubscher zur Thematik 5G. Die Fragen von 
Herrn Laubscher betreffen insbesondere die Mobilfunkanlage bei der Landi in Büren a.A. und die Er-
höhung deren Sendeleistung bzw. die Inbetriebnahme ohne Baubewilligung. Es wurde diesbezüglich 
eine Beschwerde an die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern eingereicht. In einem zweiten 
Schritt behandelte das Verwaltungsgericht des Kantons Bern die Beschwerde, welche diese in der 
Folge im Sommer 2023 wiederum an die Bau- und Verkehrsdirektion zurückwies. Der Fall ist nun auf 
dieser Ebene rechtshängig. Aufgrund dieser Tatsache kann sich die Gemeinde Büren a.A. zu diesem 
laufenden Fall nur zurückhaltend äussern. 
BS wendet sich nun der ersten konkreten Frage zu: «Findet der Gemeinderat die Aufschaltung der 
Sendeleistung ohne Baugesuch und Einsprachemöglichkeit von Betroffenen in Ordnung?» Da es sich, 
wie bereits erwähnt, um ein hängiges Verfahren handelt kann die Gemeinde Büren a.A. hierzu nicht 
Stellung nehmen. 
BS kommt zur zweiten Frage: «Wie beurteilt der Gemeinderat die rechtliche Situation? Kommt er auf 
sein Angebot, bei Änderungen der gesetzlichen Grundlage die Situation zu überprüfen zurück?» BS 
hält fest, dass es im aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilbar ist, ob und wie sich diesbezüglich etwas än-
dern wird. Wenn sich die Rahmenbedingungen konkret ändern, wird der Gemeinderat diese selbst-
verständlich prüfen und entsprechend handeln. 
BS kommt zur dritten Frage: «Die Kantonale Planungsgruppe KPG Bern und das Amt für Umwelt und 
Energie empfehlen den Gemeinden eine Standortplanung für Mobilfunkanlagen. Wie steht der Ge-
meinderat dazu?» BS orientiert, dass an der Abstimmung vom 13. Juni 2021 die Vorlage hinsichtlich 
einer Standortplanung Mobilfunk Büren a.A. mit 740 Nein zu 639 Ja abgelehnt wurde. Daher wird 
seitens Gemeinderat nicht über eine erneute Planung nachgedacht. 
 
Daniel Laubscher, Schützenweg 20, hält fest, dass die Gemeinde Büren a.A. als auch der Regie-
rungsrat immer daran festgehalten haben, dass die Mobilfunkanlage bei der Landi in Büren nicht mehr 
abstrahlt, als im Jahr 2020 bewilligt wurde. Die diesbezügliche Beschwerde hat das Verwaltungsreicht 
gutgeheissen. Die fragliche Mobilfunkanlage strahlt eben doch stärker als dies bewilligt wurde. Ge-
mäss Amt für Umwelt und Energie bis zu 320% mehr. Im entsprechenden Perimeter befinden sich 
Wohnungen, welche von stärkerer Strahlung betroffen sind. Im ganzen Kanton Bern wurden 386 Mo-
bilfunkanlagen rechtswidrig in Betrieb genommen und ohne entsprechenden Korrekturfaktor bewilligt. 
Die Mobilfunkanlage auf der Landi ist rechtswidrig. Wenn ein Nachbar rechtswidrig bzw. ohne Baube-
willigung Bauarbeiten vornimmt, erhält er von der Gemeinde ein Schreiben mit der Aufforderung um 
Einreichung eines nachträglichen Baugesuchs. Im Schreiben wird eine Busse bis zu CHF 40'000.00 
angedroht. Die Vorlage zur Standortplanung Mobilfunk wurde mit einem Unterschied von rund 100 
Stimmen abgeschmettert. Es ist klar, dass sobald sich die tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen ändern, auch die Weisungen des Kantons zu dieser Sachlage ändern müssen. Der Kanton 
Bern berät seine Gemeinde in dieser Angelegenheit falsch. Der Gemeinderat hat hinsichtlich der 
Standortplanung Mobilfunk argumentiert, diese sei zu teuer. Die Gemeinde Brienz konnte ihre 
Standortplanung für CHF 50'000.00 realisieren. Der Gemeinderat hätte hier sorgfältiger informieren 
müssen. Daniel Laubscher hält fest, dass er sich Gedanken dazu gemacht hat, einen entsprechenden 
Erheblichkeitsanrag zu stellen. Er verzichtet nun aber darauf. Weiter hält er fest, dass das Urteil des 
Verwaltungsgerichts falsch kommuniziert wurde. 
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Ruth Dölker, Bielstrasse 11b, möchte in Erfahrung bringen, in welcher Form die Gemeinde gegen 
Neophyten vorgeht. 
 
BS stellt fest, dass diese Frage bereits an der letzten Gemeindeversammlung gestellt wurde. Man 
kann bei der Gemeinde spezielle Neophyten-Säcke beziehen und sich aktiv selber an der Bekämp-
fung von Neophyten beteiligen. Im Sommer fand in Büren a.A. zudem eine kleine Ausstellung über 
Neophyten statt. Selbstverständlich sind auch die Werkhof-Mitarbeiter auf die diese Thematik sensibi-
lisiert. Die Bekämpfung von Neophyten im Wald ist Sache der Burgergemeinde, da der Wald im Ei-
gentum der Burgergemeinde steht. 
 
Ruth Dölker, Bielstrasse 11b, erkundigt sich danach, wie gross der Anteil an Strassenlampen ist, wel-
che über eine Dimmung verfügen. 
 
BS hälft fest, dass diese Anfrage gerne schriftlich beantwortet wird. 
 
Monika Schranz, Gehrweg 8, erkundigt sich nach dem Stand der eingereichten Solarinitiative. 
 
BS informiert, dass sich der Gemeinderat kürzlich mit Vertretern des Initiativkomitees getroffen hat. 
Allenfalls besteht die Möglichkeit eines Kompromisses. Zurzeit wartet der Gemeinderat auf die Stel-
lungnahme des Initiativkomitees zum gemeinderätlichen Vorschlag. Sollte sich keine Einigung erge-
ben, wird im März 2024 die entsprechende Gemeindeversammlung stattfinden, an welcher der Souve-
rän über die Vorlage befinden kann. 
 
 

Abschluss   

 
 
DO fragt an, ob Einwände gegen die Art und Weise, wie die Beschlüsse zustande kamen, oder gegen 
die Verhandlungsführung gemacht werden. Wer diese Beanstandung unterlässt, verliert sein Be-
schwerderecht. 
 
Von Seiten der Stimmberechtigten werden keine Einwände gegen Beschlüsse oder Art und Weise des 
Versammlungsablaufs gemacht. 
 
 
 
Ehrung der Verstorbenen 
 
Seit der Gemeindeversammlung vom November 2022 sind 40 Mitbürgerinnen und Mitbürger verstor-
ben. LE liest die Namen der Verstorbenen vor und eine Kerze wird angezündet. 
 
Anschliessend erhebt sich die Versammlung im stillen Gedenken der Toten zu einer Schweigeminute. 
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Bürener Auszeichnung «Immerselig 2023» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TJ hat die Ehre, den Immerselig, im Namen des Gemeinderates in diesem Jahr zu vergeben. Mit die-
ser Bürener Auszeichnung wird bekanntlich eine Person, eine Personengruppe oder eine Institution 
geehrt, welche sich auf herausragende Art um die Förderung oder Erhaltung des öffentlichen Wohls in 
der Gemeinde verdient gemacht hat, oder mit Sonderleistungen in einer Sparte aufgefallen ist und 
damit zur Bekanntheit von Büren an der Aare beiträgt. 
Wem diese Ehre wohl heute zu teil wird? Nachfolgend einige Hinweise dazu: Mit der der Verkürzung 
der Tage im Herbst steigt auch in Büren das Bedürfnis für geselliges Zusammensein an einem ge-
schützten Ort. Reden, sinnieren, lauschen, lachen und klatschen sind wichtige Tätigkeiten für eine 
offene Gesellschaft und funktionierende Kultur. Seit bereits zehn Jahren konnten Prominente, und 
solche dies noch werden, durch die heute auszuzeichnenden Personen nach Büren gelockt werden. 
Sie sind dazu auch immer wieder unternehmerische Risiken eingegangen. Vermutlich haben die meis-
ten, aufgrund dieser Hinweise, wahrscheinlich schon eine Ahnung, die diesjährige Nomination der 
Ehrung betrifft die Sparte Kulturschaffen. Was ist wohl der wichtige Kulturplatz in Büren an der Aare? 
Natürlich handelt es sich um das Kellertheater Lindenhof. TJ erwähnt aus dem sehr gut formulierten 
Nominations-Brief einige Hinweise, weshalb dem so ist: Das von Fredy Stotzer im Jahr 1978 eröffne-
te, legendäre Kellertheater drohte mit seinem Tod im Jahre 2008 nach 30 Jahren unterzugehen. Dank 
der Initiative und dem grossen Engagement von Privatpersonen wurde das Kellertheater stilvoll sa-
niert und am 18. Oktober 2013 wiedereröffnet. Sie stützten ihr Vorhaben mit der Gründung des Ver-
eins Kellertheater Lindenhof sehr geschickt in der Bürener Bevölkerung ab und erstellten so eine lang-
fristig tragfähige Struktur dieser Kulturstätte. Das neu eröffnete Kellertheater Lindenhof ist nach zehn 
erfolgreich durchgeführten Theatersaisons für Büren und Umgebung zu einer wichtigen, nicht mehr 
wegzudenkenden Kulturstätte geworden. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz und viel Herzblut leisteten 
die Initianten einen grossen Beitrag zur Bekanntheit im Kulturbereich und einer damit verbundenen 
Aufwertung von Büren a.A.. Zusätzlich zu den öffentlichen Vorstellungen mit namhaften Künstlerinnen 
und Künstlern wird das Lokal durch die Schule Büren für Schultheater, die Musikschule Lengnau-
Büren für Vortragsübungen sowie vom Venner am Büre Nöijohr für die Schnitzelbank-Abende genutzt. 
Es freut den Gemeinderat ausserordentlich die Initianten des neuen Kellertheaters Lindenhof für diese 
Leistung heute mit dem «Immerselig» zu ehren.  
TJ hält fest, dass es Christine und Peter Wunderli zu verdanken ist, dass Büren a.A. über ein weit 
über die Grenzen hinaus bekanntes Kulturlokal verfügt, das bei Besucherinnen und Besuchern als 
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auch bei Künstlerinnen und Künstlern sehr beliebt ist. Sie haben dem Kellertheater zu neuem Glanz 
verholfen und der Gemeinde Büren damit zu einer wichtigen Kulturstätte. 
Wir wissen, dass es für den erfolgreichen Betrieb eines solchen Theaters viel Herzblut und Energie 
braucht. Es wurde dazu eine erstklassige Organisation aufgebaut, die Peter, als Gründer und Präsi-
dent des Vereins Kellertheater Lindenhof sowie als Organisator und Programmdirektor über 10 Jahre 
geführt hat. Christine hat ihn dabei immer tatkräftig unterstützt. Sei dies als Hauswartin, Theater-
bardame, Silvester-Buffet-Verantwortliche und Bäckerin der legendären Kellertheater-Butterzöpfe und 
höchstwahrscheinlich auch als kritische, verständnisvolle Beraterin des Programmdirektors. 
Mit dem 11. Jahresbericht, hat Peter das Präsidium an der Mitgliederversammlung vom 28. August 
2023 in neue Hände übergeben, nämlich an ein Co-Präsidium, bestehend aus Claudia Witschi und 
Daniel Meile. Typischerweise ist auch dieses nun wiederum gut abgestützt. Bänz Friedli hat in seiner 
Laudatio sehr treffende Worte für den Wert und Charme des Kellertheaters gefunden. Wer diese Vi-
deobotschaft noch nicht gesehen hat, sie ist auf der Webseite des Kellertheaters zu finden, sollte dies 
unbedingt nachholen. Peter wird dem Vorstand in Zukunft noch beratend zur Verfügung stehen. Auch 
Christine bleibt dem Kellertheater-Team bei der Betreuung der Bar und Mithilfe bei der Logistik erhal-
ten. Als Besucher freut es uns immer wieder sehr, wenn wir durch das kompetente und aufgestellte 
Team des Kellertheaters begrüsst und in der Pause verwöhnt werden. Nachfolgend erwähnt TJ die 
erstklassig aufgebaute Organisation des Kellertheaters: Das Co-Präsidium durch Claudia Witschi und 
Daniel Meile wurde bereits erwähnt. Die Finanzen und Abendkasse werden durch Veronika Meile, 
zusammen mit Esther Weidmann und Renate Eschbach, geführt. Das Programm liegt in den Händen 
von Christine Saager mit Claudia Rudin und Andreas Stähli. Für Bar und Logistik sorgt das Team von 
Daniel Meile mit Christine Wunderli, Franziska Breitinger, Veronika Bussmann und Lena Schlup. Ein 
Theater ohne Technik funktioniert nicht. Die Technik ist das Reich von Adrian Moning mit Lukas 
Eschbach und Marcel Kazmierzcak. Weiter nimmt Ester Weidmann im Vorstand die Position als Bei-
sitzerin ein. Um die Homepage kümmert sich Thomas Schläfli. Als Revisorinnen amten Lena Schlup 
und Claudia Rudin. Sollten in der Zwischenzeit noch weitere Personen dazugekommen sein, die hier 
nicht erwähnt wurden, so gilt der Dank auch Ihnen. 
 
TJ übergibt Christine und Peter Wunderli offiziell die Auszeichnung «Immerselig» und gratuliert herz-
lich zu dieser ausserordentlichen Leistung von über mehr als 10 Jahre Engagement für den Kultur-
platz Büren. 
 
Peter Wunderli bedankt sich herzlich für diese grosse Ehre. Er dankt dem ganzen Team des Keller-
theaters ohne alle diese engagierten Personen wäre es nicht möglich gewesen das Kellertheater zu 
betreiben. 
 
 
 
 
 
DO dankt den Versammlungsteilnehmern für das Engagement und die Teilnahme. Dem Gemeinderat 
als auch der Gemeindeverwaltung dankt DO für die Arbeit während des ganzen Jahres. Er wünscht 
allen schöne Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr sowie gute Gesundheit. 
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